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Anlage 1 (zu § 29 Absatz 5) 

 

Inhalt und Verfahren zu Prüfungen 

 

1. Die Kosten der Prüfung werden vom Träger der Eingliederungshilfe 

übernommen. Kosten, die sich aus der Mitwirkung des Leistungserbringers, 

der Beteiligung seines Verbandes oder durch ihn beteiligter Dritter ergeben, 

trägt der Leistungserbringer. 

 

2. Der zuständige Träger der Eingliederungshilfe teilt dem Leistungserbringer 

den konkreten Prüfungsgegenstand, -umfang, -zeitpunkt, –zeitraum und ggf. -

anlass, mindestens sechs Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mit und 

benennt die vorzulegenden Unterlagen. § 128 Abs. 2 SGB IX bleibt davon 

unberührt. Es ist namentlich mitzuteilen, welche Personen mit der 

Durchführung der Prüfung beauftragt sind. 

 

3. Der zuständige Träger der Eingliederungshilfe ist berechtigt, Dritte mit der 

Prüfung zu beauftragen. Wird ein Dritter beauftragt, gelten die Regelungen 

dieses Rahmenvertrags entsprechend. 

 

4. Die entsprechenden Mitwirkungsgremien der Leistungsberechtigten des zu 

prüfenden Leistungsangebotes sind zu informieren und in angemessener 

Form an der Prüfung zu beteiligen 

 

5. Der zuständige Träger der Eingliederungshilfe ist berechtigt, die Prüfung in 

den Geschäftsräumen des Leistungserbringers vorzunehmen. Der 

Leistungserbringer ist verpflichtet, die Durchführung der Prüfung zu 

ermöglichen und daran mitzuwirken. 

 

6. Der Leistungserbringer teilt dem Leistungsträger vor Prüfungsbeginn schriftlich 

mit, wer als Vertretung des Leistungserbringers während des 

Prüfungsverfahrens als Ansprechperson zur Verfügung steht und 

auskunftsberechtigt ist. Der Leistungserbringer ist berechtigt, während der 

Prüfung Dritte hinzuzuziehen. 
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7. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, dem oder der Prüfer*in auf Anforderung 

zeitnah alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zugänglich zu machen, die 

für die Prüfung erforderlich sind und im Zusammenhang mit der Qualität 

stehen. Die Vorlage von Daten der Leistungsberechtigten erfolgt im Regelfall 

pseudonymisiert. Sollte hiervon im Einzelfall abgewichen werden, ist dies 

schriftlich zu begründen. Die Prüfung und Verarbeitung von Personaldaten in 

pseudonymisierter Form ist beim Leistungserbringer oder in der Prüfinstitution 

zulässig. Personalakten dürfen nicht pauschal überlassen werden. Die 

Grundsätze der Datensparsamkeit sind zu berücksichtigen. 

 

8. Die an der Prüfung Beteiligten sind nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben die 

Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

9. Über die durchgeführte Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen. Dieser hat zu 

beinhalten: 

 Art (Qualitäts- oder Wirtschaftlichkeitsprüfung) 

 ggf. Anlass der Prüfung 

 den Prüfungsgegenstand, -umfang, -zeitpunkt und -zeitraum, sowie 

 die Namen der oder des Prüfers*in sowie des Trägervertreters, 

 den Ablauf der Prüfung, 

 die einbezogenen Unterlagen, 

 die Einzelergebnisse der Prüfung bezogen auf die Prüfungsgegenstände 

und die dafür herangezogenen Unterlagen, 

 die Zusammenfassung der Prüfergebnisse.  

 

Empfehlung zur Qualitätsverbesserung, unterschiedliche Auffassungen, die im 

Abschlussgespräch nicht ausgeräumt werden konnten, sind im 

Prüfungsbericht darzustellen. 

 

10. Auf Grundlage des Entwurfes eines vorläufigen Prüfberichtes findet ein 

Abstimmungsgespräch zwischen dem Leistungserbringer und dem 

zuständigen Träger der Eingliederungshilfe statt.  
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11. Nach Durchführung des Abstimmungsgespräches soll der vorläufige 

Prüfbericht innerhalb von 6 Wochen dem Leistungserbringer vorliegen.  

 

12. Der Leistungserbringer erhält Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 

innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Prüfberichts. Sofern eine 

Stellungnahme erfolgt, ist diese dem Prüfbericht als Anlage beizufügen. Mit 

der Stellungnahme des Leistungserbringers findet das Prüfverfahren seinen 

Abschluss. 

 

13. Die rechtliche Überprüfung von einzelnen Feststellungen im Prüfbericht bleibt 

unberührt. 

 

14. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Leistungsberechtigten in einer 

wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. Hierüber trifft der Träger der 

Eingliederungshilfe mit dem Leistungserbringer einvernehmliche Regelungen. 

Hierbei sollen bestehende Interessenvertretungen der Menschen mit 

Behinderungen des geprüften Leistungsangebotes beratend einbezogen 

werden. Diese Interessenvertretungen können z.B. sein: der Werkstattrat, der 

Bewohnerbeirat, Sprecher*innen oder die Elternvertretung. 

 

15. Der Leistungsträger kann die weiteren im Prüfzeitraum leistenden Träger der 

Eingliederungshilfe über das Prüfergebnis informieren. Der Leistungserbringer 

wirkt bei dieser Information mit, insbesondere soweit dazu seine Angaben, 

z.B. zu leistenden Trägern, erforderlich sind. 
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